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Abstract:  Viele Arbeitnehmer sind zugleich auch Besitzer eines Haus-
tieres. Erkrankt das Tier und ist deshalb ein Besuch beim Tierarzt not-
wendig, stellt sich die Frage, ob dafür eine Freistellung von der Ar-
beitsleistung möglich ist. Der Beitrag erläutert die Einordnung des 
Tierarztbesuchs als wichtigen Dienstverhinderungsgrund.

Rechtsquellen:  ABGB § 1154 b Abs 5; AngG § 8 Abs 3; BGB § 616; StGB § 222 
Abs 1; TierärzteG §§ 12, 68; TSchG §§ 1, 4, 5, 15, 38.

Schlagworte:  Angestellte; Arbeiter; Dienstverhinderung; Dienstverhin-
derungsgrund; Haustier; Tier; Tierarzt; Tierarztbesuch; Tierquälerei.

I.� �Einleitung
Das Tier ist in diversen Lebensbereichen Teil unserer Gesellschaft. Als 
Grundstoff unserer Nahrung, als Sportgerät, zu Unterhaltungszwecken 
oder in der Forschung haben Tiere eine große Bedeutung. Als Haus-
tiere sind Tiere ein treuer Freund und Begleiter des Menschen und 
als solche nicht mehr weg zu denken. Aus diesem Grund haben Tiere 
auch im rechtlichen Zusammenleben eine wichtige Rolle.1 Auch im 
Arbeitsalltag treten arbeitsrechtliche Fragestellungen iZm Tieren auf. 
Der gegenständliche Artikel beschäftigt sich daher eingehend mit der 
Frage, ob der Tierarztbesuch mit dem Haustier  2 für Angestellte und Ar-
beiter als Dienstverhinderungsgrund gilt oder nicht.

II.� �Der�Dienstverhinderungsgrund
A.� �Allgemeines

Im Arbeitsverhältnis besteht zwischen den Arbeitsvertragsparteien ein 
synallagmatisches Austauschverhältnis. Der Arbeitgeber ist berechtigt,  

1	 Bahn,	Das Tier im Familien- und Erbrecht, TiRuP 2018 / A, 63 ( 63 ).
2 Als Haustiere gelten im gegenständlichen Artikel Haustiere gemäß § 4 Z 2 TSchG, 

wie insb Kaninchen, Hunde, Katzen, Fische, Schafe, Ziegen und Pferde, sowie Heim-
tiere gemäß § 4 Z 3 TSchG, wie insb Mäuse, Hamster, Meerschweinchen und Vögel.
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vom Arbeitnehmer Arbeitsleistungen zu fordern, und ihm gegenüber 
zur Entlohnung verpflichtet. Der Arbeitnehmer hat gegen den Ar-
beitgeber einen Entgeltanspruch und hat dafür seine Arbeitskraft zur 
Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen von bestimmten wichtigen Ver-
hinderungsfällen des Arbeitnehmers, so zB bei bestimmten Dienstver-
hinderungsgründen, wird allerdings dieses Synallagma durchbrochen 
und der Arbeitnehmer hat trotz Nichterbringung der geschuldeten 
Leistung Anspruch auf Entgelt.3

B.� �Die�Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für die Entgeltfortzahlung von Arbeitnehmern 
im Falle einer Dienstverhinderung finden sich – je nach Beschäf-
tigtengruppe – in unterschiedlichen Gesetzen.4 Der Entgeltfortzah-
lungsanspruch im Falle eines Dienstverhinderungsgrundes von An-
gestellten ist in § 8 Abs 3 AngG geregelt.5 § 8 Abs 3 AngG lautet: 

»	Der	Angestellte	behält	ferner	den	Anspruch	auf	das	Entgelt,	wenn	er	
durch	andere	wichtige,	seine	Person	betreffende	Gründe	ohne	sein	
Verschulden	während	einer	verhältnismäßig	kurzen	Zeit	an	der	Leis-
tung	seiner	Dienste	verhindert	wird.	«

Der Entgeltfortzahlungsanspruch im Falle eines Dienstverhinderungs-
grundes von Arbeitern ist in § 1154 b Abs 5 ABGB geregelt.6 Die genannte 
Bestimmung lautet: 

»	Der	 Dienstnehmer	 behält	 ferner	 den	 Anspruch	 auf	 das	 Entgelt,	
wenn	 er	 durch	 andere	 wichtige,	 seine	 Person	 betreffende	 Gründe	
ohne	sein	Verschulden	während	einer	verhältnismäßig	kurzen	Zeit	
an	der	Dienstleistung	verhindert	wird.	«

Darüber hinaus bestehen auch für andere Beschäftigtengruppen 
Rechtsgrundlagen, die einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei ein-

3	 Heinz-Ofner,	 Andere wichtige Dienstverhinderungsgründe des Arbeitnehmers, 
DRdA 2008, 114 ( 114 f ); Melzer-Azodanloo in Löschnigg ( Hrsg ), Angestelltengesetz I 10 
( 2016 ) § 8 Rz 37.

4	 Lindmayr,	Entgelt ohne Arbeit ( 2006 ) Rz 264; Gerhartl,	Haustiere im Arbeitsrecht, 
ecolex 2011, 346 ( 347 ).

5	 Drs,	Arbeiter und Angestellte ( 1999 ) 157 f.
6	 Drs,	Arbeiter und Angestellte 158.
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getretener Dienstverhinderung vorsehen; so zB für Hausgehilfen- und 
Hausangestellte gemäß § 10 Abs 6 HausgG, für Vertragsbedienstete  
gemäß § 24 Abs 7 VBG 1948 etc.7

Die für Angestellte und Arbeiter beinahe wortidenten gesetzlichen 
Bestimmungen sehen quasi generalklauselartig vor, dass ein Anspruch 
auf das Entgelt besteht, wenn man

 ▷ durch andere wichtige, seine Person betreffende Gründe,
 ▷ ohne sein Verschulden,
 ▷  während einer verhältnismäßig kurzen Zeit

an der Dienstleistung verhindert ist.8

Bis zur Angleichung der Rechte der Arbeiter an jene der Angestell-
ten per 01.  07.  2018 waren zwar die gesetzlich normierten Ansprüche bei 
Dienstverhinderung aus anderen wichtigen Verhinderungsgründen für 
Angestellte und Arbeiter inhaltlich de facto gleich; ein Unterschied er-
gab sich jedoch darin, dass die Regelung des § 8 Abs 3 AngG für An-
gestellte gemäß § 40 AngG relativ zwingend war, während die General-
klausel des § 1154 b Abs 5 ABGB gemäß Abs 6 leg cit bis 30.  06.  2018 für 
Arbeiter durch Kollektivvertrag abbedungen werden konnte.9 Die rela-
tiv zwingende Wirkung wird dadurch charakterisiert, dass abweichend 
vom Gesetz für den Arbeitnehmer in einer hierarchisch untergeordne-
ten Norm zwar günstigere Bestimmungen, aber keine ungünstigeren 
Bestimmungen getroffen werden können.10 Seit 01.  07.  2018 sind auch 
die Bestimmungen für sonstige Dienstverhinderungsgründe für Ar-
beiter einseitig zwingend und können somit gemäß § 1164 Abs 1 ABGB 
weder durch Kollektivvertrag noch durch Betriebsvereinbarung oder 
Einzelvertrag zu Lasten des Arbeitnehmers eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden. Eine Besserstellung zu Gunsten des Arbeitnehmers 
ist jedoch erlaubt.11 Dies bedeutet, dass die Festlegung einer abschlie-
ßenden Aufzählung von Dienstverhinderungsgründen, eines Maximal-

7 Wenngleich im gegenständlichen Artikel der Fokus auf den Bestimmungen für 
Dienstverhinderungsgründe für Angestellte und Arbeiter liegt, vgl zu anderen Be-
schäftigtengruppen zB	 Geiblinger,	 Freistellungs-, Gebühren- und Entgeltfortzah-
lungsansprüche von Arbeitnehmern in Ausübung der Tätigkeit als Geschworene 
und Schöffen, JSt 2017, 17 ( 24 f ).

8	 Lindmayr,	Entgelt ohne Arbeit Rz 264.
9 BGBl I 153 / 2017; IA 2306 / A 25. GP 7 f.
10	 Löschnigg,	Arbeitsrecht 13 ( 2017 ) Rz 3 / 012.
11	 Lang,	Angleichung von Arbeitern und Angestellten, ASoK 2017, 442 ( 444 );	Mathy	/		

Naderhirn	 in Kozak ( Hrsg ), ABGB und Arbeitsrecht ( 2019 ) § 1154 b ABGB Rz 1; 
Hruška-Frank	in Kozak ( Hrsg ), ABGB und Arbeitsrecht § 1164 ABGB Rz 1 ff.
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anspruchs hinsichtlich der Dienstverhinderungsdauer sowie einer 
Wartefrist für den Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Kollektivver-
trag, in einer Betriebsvereinbarung, aber auch in einem Arbeitsvertrag 
nicht rechtmäßig festgelegt werden kann.12 Der Kollektivvertrag, die 
Betriebsvereinbarung oder der Arbeitsvertrag können zwar bestimmte 
Anlassfälle vorsehen, die als Dienstverhinderungsgründe gelten und 
ebenso eine Mindestdauer an bezahlter Freistellung für bestimmte An-
lassfälle vorsehen; dies stellt aber nur einen Mindestanspruch dar. Ein 
darüber hinausgehender Entgeltfortzahlungs- und Freistellungsan-
spruch kann im Einzelfall auf die Generalklausel des § 8 Abs 3 AngG 
bzw § 1154 b Abs 5 ABGB gestützt werden.13

III.� �Der�Tierarztbesuch�als�
Dienstverhinderungsgrund

A.� �Allgemeine�Voraussetzungen

Weder § 8 Abs 3 AngG noch § 1154 b Abs 5 ABGB enthalten eine Aufzäh-
lung jener Gründe, die eine entgeltfortzahlungspflichtige Dienstver-
hinderung begründen. Die Festlegung von konkreten Dienstverhinde-
rungsgründen erfolgt idR in Kollektivverträgen.14 In Österreich stehen 
aktuell 859 verschiedene Kollektivverträge in Geltung.15 Soweit ersicht-
lich, ist jedoch in keinem dieser Kollektivverträge der Tierarztbesuch 
als Dienstverhinderungsgrund explizit genannt. Auch für angestellte 
Tierärzte, Tierarzthelfer, Tierärztliche Ordinationsassistenten und an-
dere Mitarbeiter bei einem Tierarzt oder einer Tierärztegesellschaft, 
besteht derzeit kein Kollektivvertrag, der thematisch einschlägig einen 
Dienstverhinderungsgrund für den Tierarztbesuch vorsieht.

Ungeachtet dessen, dass der Tierarztbesuch nicht explizit als Dienst-
verhinderungsgrund in einem der zahlreichen Kollektivverträge ge-
nannt wird, kann er uU dennoch – gestützt auf § 8 Abs 3 AngG bzw 
§ 1154 b Abs 5 ABGB – als solcher gewertet werden. Voraussetzung dafür 

12	 Heinz-Ofner,	DRdA 2008, 114 ( 115 f ).
13	 Drs	in Neumayr / Reissner ( Hrsg ), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht I 3 ( 2018 ) § 8 

AngG Rz 11 und § 1154 b ABGB Rz 20.
14	 Drs	in ZellKomm I 3 § 8 AngG Rz 119 und § 1154 b Rz 20.
15 Vgl < ht tp: / /w w w.soli.at / cms / S06 / S06_50.1 / kollektivvertrag> ( Stand Oktober 2020 ).
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ist, dass der Tierarztbesuch im Rahmen einer Interessenabwägung als 
eine der Dienstpflicht vorgehende höherwertige Verpflichtung qualifi-
ziert wird, die einerseits objektiv wichtig genug erscheint und dem Ar-
beitnehmer andererseits im Ergebnis keine andere Wahl lässt, als der 
Arbeit fernzubleiben. Im Rahmen der Interessenabwägung sind die per-
sönlichen Interessen des Arbeitnehmers an der bezahlten Freistellung 
den Interessen des Arbeitgebers an der Erbringung der Arbeitsleistung 
gegenüberzustellen. Ein Dienstverhinderungsgrund liegt vor, wenn die 
Interessen des Arbeitnehmers schwerer wiegen als der Nachteil, den der 
Arbeitgeber durch das Unterbleiben der Dienstleistung erleidet.16

Im Allgemeinen sind Dienstverhinderungsgründe sowohl Gründe, 
die in der Person des Arbeitnehmers entstanden sind, als auch solche, 
die ihn angehen und ihn entweder durch ihre unmittelbare Einwir-
kung an der Dienstleistung hindern oder nach Recht, Sitte oder Her-
kommen wichtig genug sind, um ihn davon abzuhalten.17 Die sonsti-
gen Dienstverhinderungsgründe lassen sich grob in drei Kategorien 
einteilen:

 ▷ rechtliche Hinderungsgründe ( zB Vorladungen vor Behörden, Ge-
richte etc )

 ▷ tatsächliche ( faktische ) Hinderungsgründe ( zB Verkehrsstörungen, 
Arztbesuch etc )

 ▷ Hinderungsgründe, die sich aus Sitte, Religion oder Herkommen 
ableiten lassen ( zB familiäre Beistandspflichten, Hochzeit, Begräb-
nis etc ).18

Ob der Tierarztbesuch im Allgemeinen als rechtlicher, als faktischer 
oder als solcher Hinderungsgrund zu werten ist, der sich aus Sitte, Re-
ligion oder Herkommen ableitet, dazu gibt es – soweit ersichtlich – we-
nig Literatur und keine höchstgerichtliche Judikatur in Österreich.

16	 Lindmayr,	Entgelt ohne Arbeit Rz 268; Melzer-Azodanloo in Löschnigg ( Hrsg ), An-
gestelltengesetz I 10 § 8 Rz 182; Drs	in ZellKomm I 3 § 8 AngG Rz 121 f.

17 OGH 12.  10.  1988, 9 Ob A 227  /  88;	Gerhartl,	ecolex 2011, 346 ( 348 ); Drs	in ZellKomm I 3 
§ 8 AngG Rz 120.

18	 Lindmayr,	 Entgelt ohne Arbeit Rz 268;	 Drs in ZellKomm I 3 § 8 AngG Rz 123. Zur 
Frage, welche Gründe im Allgemeinen als Dienstverhinderungsgründe gel-
ten, weiters:	 LexisNexis, ABC der Dienstverhinderungsgründe, Teil I, A–H, ARD 
5336 / 2/2002;	 LexisNexis, ABD der Dienstverhinderungsgründe, Teil II, K–Z, ARD 
5344 / 2/2002.
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Fakt ist, dass nach § 285 und § 285 a ABGB Tiere von der Person zu 
unterscheiden, aber gleichzeitig auch keine Sachen sind. Im Wesent-
lichen unterliegen Tiere aber den für Sachen geltenden Normen, so-
fern es nicht besondere Gesetze bzw Vorschriften gibt.19 Im ABGB gibt 
es gemäß § 384 leg cit zwar spezielle Regelungen in Bezug auf das Ver-
folgungsrecht und die Herrenlosigkeit zahmer und gezähmter Tiere; 20 
spezielle Gesetze und Vorschriften zur Frage, ob Freizeit zur Betreu-
ung von Haustieren zu gewähren ist, gibt es aber weder im ABGB noch 
im Arbeitsrecht als Sonderprivatrecht. Ein Rückgriff auf die sachen-
rechtlichen Bestimmungen wäre daher angebracht, erscheint aber hier 
inadäquat,21 weshalb mE im Ergebnis die allgemeinen Normen des 
ABGB und des AngG für den Tierarztbesuch als Dienstverhinderungs-
grund zur Anwendung gelangen.

Auch die Rsp hat bislang bei Dienstverhinderungsgründen iZm Sa-
chen auf § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB zurückgegriffen. So 
wurde bereits entschieden, dass es sich bei einem späteren Erscheinen 
zum Dienst wegen einer Gaszählerkommissionierung  22, aber auch bei 
der Reparatur anlässlich einer Telefonstörung  23 um einen Dienstver-
hinderungsgrund handelt.

B.� �Literatur

In der österreichischen Literatur hat sich – soweit ersichtlich – bislang 
ausschließlich	Gerhartl	24	mit der Frage beschäftigt, ob die Betreuung 
von Haustieren zu einem Dienstverhinderungsgrund führen kann. 
Er differenziert zwischen der notwendigen Pflege eines erkrankten 
Haustieres und der Betreuung eines gesunden Haustieres. Während 

19	 Hofmann	in Schwimann / Kodek ( Hrsg ), ABGB Praxiskommentar II 4 ( 2012 ) § 285 a 
Rz 1; Holzner	 in Rummel / Lukas ( Hrsg ), Kommentar zum Allgemeinen bürgerli-
chen Gesetzbuch 4 ( 2016 ) § 285 a Rz 1 f;	Eccher	/	Riss	 in Koziol / Bydlinski / Bollenber-
ger ( Hrsg ), ABGB Kurzkommentar 5 ( 2017 ) § 285 a Rz 1;	Helmich	in Kletečka / Schauer 
( Hrsg ), ABGB-ON 1.04 – Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 
( 2018 ) § 285 a Rz 1.

20	 Winner	in Rummel / Lukas ( Hrsg ), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Ge-
setzbuch 4 § 384 Rz 1 ff.

21	 Gerhartl,	ecolex 2011, 346 ( 346 ).
22 OLG Wien 30.  11.  1992, 34 Ra 103 / 92, ARD 4443 / 5/93.
23 OGH 27.  05.  1992, 9 Ob A 70  /  92, ARD 4379 / 10 / 92.
24	 Gerhartl,	ecolex 2011, 346 ( 347 f ).
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er die notwendige Pflege eines erkrankten Haustieres unter Berück-
sichtigung diverser Aspekte des Tierschutzes als Dienstverhinderungs-
grund iSd § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB qualifiziert, sieht er 
in der Betreuung eines gesunden Haustieres keinen Dienstverhinde-
rungsgrund, zumal dadurch nicht das Interesse des Arbeitgebers an 
der Erbringung der Arbeitsleistung überwogen wird und es sich bei der 
Betreuung eines gesunden Haustieres im Normalfall um ein vorher-
sehbares und nicht überraschendes Ereignis handelt.

C.� �Judikatur

In Österreich hat es bis dato – soweit ersichtlich – keine höchstgericht-
liche Rsp zur Frage gegeben, ob der Tierarztbesuch als Dienstverhin-
derungsgrund gilt. In Deutschland hatte sich hingegen das Landes-
arbeitsgericht Nürnberg  25 bereits mit der Frage der Betreuung eines 
erkrankten Haustieres auseinandergesetzt.

Vorauszuschicken ist, dass vergleichbar mit § 8 Abs 3 AngG und 
§ 1154 b Abs 5 ABGB in Deutschland § 616 BGB die Entgeltfortzahlungs-
pflicht im Falle eines Dienstverhinderungsgrundes regelt. § 616 Satz 1 
BGB lautet wie folgt: 

»	Der	 zur	 Dienstleistung	 Verpflichtete	 wird	 des	 Anspruchs	 auf	 die	
Vergütung	nicht	dadurch	verlustig,	dass	er	für	eine	verhältnismäßig	
nicht	erhebliche	Zeit	durch	einen	in	seiner	Person	liegenden	Grund	
ohne	sein	Verschulden	an	der	Dienstleistung	verhindert	wird.	«

In der gegenständlichen Gerichtsentscheidung erlitt der Hund eines 
Arbeitnehmers einen Schlaganfall. Der Arbeitnehmer bat deshalb sei-
nen Arbeitgeber um einen Tag Urlaub. Dieser wurde ihm nicht gewährt. 
Der Arbeitnehmer kam dennoch nicht zur Arbeit und wurde daraufhin 
gekündigt. Abseits von der Rechtswirksamkeit der Kündigung sprach 
das LAG Nürnberg in einem obiter dictum aus, dass § 616 BGB auch 
solche Fälle umfasst, in denen der Arbeitnehmer sich auch um bei ihm 
im Haushalt lebende Tiere kümmern muss, wenn diese einer ärztli-
chen Betreuung bedürften. Im Urteil wird aber vom Arbeitnehmer ge-
fordert, dass er dem Arbeitgeber alle Umstände darlegt, die es recht-

25 Vgl LAG Nürnberg 21.  07.  2016, 5 Sa 59 / 16.
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fertigen, dass er sich auf einen Dienstverhinderungsgrund beruft. Der 
Arbeitnehmer wurde im Urteil dazu angehalten, dass er dem Arbeit-
geber mitteilt, dass eine anderweitige Versorgung des Hundes, wie zB 
durch seine Lebensgefährtin, nicht möglich war und die medizinische 
Versorgung zwingend innerhalb der Arbeitszeit zu erfolgen hatte und 
nicht außerhalb der Arbeitszeit möglich war.26

D.� �Interessenabwägung

1.	 	Allgemeines

Die Meinung von	Gerhartl	27	und das Urteil des LAG Nürnberg,28 wonach 
für die Pflege eines erkrankten Tieres dem Grunde nach ein Dienstver-
hinderungsgrund zusteht, lässt sich mE durchaus auch auf die Kons-
tellation des Tierarztbesuchs übertragen.

Letztlich ist aber für die Beurteilung, ob der Tierarztbesuch als ent-
geltfortzahlungspflichtiger Dienstverhinderungsgrund gilt oder nicht, 
eine Interessenabwägung unumgänglich. Die persönlichen Interessen 
des Arbeitnehmers an der bezahlten Freistellung sind den Interessen 
des Arbeitgebers an der Erbringung der Arbeitsleistung gegenüberzu-
stellen. Als persönliche Interessen des Arbeitnehmers sind vor allem 
straf- und verwaltungsrechtliche Ge- und Verbote zur Wahrung des 
Tierwohls und etwaige Konsequenzen bei Nichtbeachtung dieser zu 
berücksichtigen.

2.	 	Die	Interessenabwägung	anhand	strafrechtlicher	
Bestimmungen

Tiere werden im Strafrecht unter dem Titel der Tierquälerei in § 222 
StGB behandelt. § 222 Abs 1 Z 1 StGB lautet auszugsweise wie folgt:

 »	Wer	 ein	 Tier	 roh	 misshandelt	 oder	 ihm	 unnötige	 Qualen	 zufügt,	
[	…	]	ist	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	zu	bestrafen.	«

Das geschützte Rechtsgut des § 222 StGB ist der strafrechtliche Schutz 
des Tieres im Allgemeinen und das Wohlergehen des Tieres im Beson-

26 LAG Nürnberg 21.  07.  2016, 5 Sa 59 / 16.
27	 Gerhartl,	ecolex 2011, 346 ( 347 f ).
28 LAG Nürnberg 21.  07.  2016, 5 Sa 59 / 16.
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deren.29 Durch die Strafbestimmung soll verhindert werden, dass Tie-
ren unnötige Leiden zugefügt werden, wodurch ein gewisser Mindest-
standard an Lebensqualität für das Tier erreicht werden soll.30

Die Zufügung unnötiger Qualen iSd § 222 Abs 1 Z 1 zweiter Fall StGB 
ist ein Vorsatzdelikt, für dessen Verwirklichung bedingter Vorsatz genügt. 
Der Täter muss es zumindest ernstlich für möglich halten und sich da-
mit abfinden, ein Tier zu quälen.31 Zur Auslegung des unbestimmten Ge-
setzesbegriffs » unnötige Qualen « dient ua das TSchG. Unter Qualen sind 
eine gewisse Zeit andauernde Schmerzzustände des Tieres zu verstehen.32

Die hL ist sich einig, dass die Zufügung unnötiger Qualen iSd § 222 
Abs 1 Z 1 zweiter Fall StGB nicht nur durch aktives Tun, sondern auch 
durch Unterlassen erfüllt werden kann, sofern der Betreffende eine Ga-
rantenstellung nach § 2 StGB aufweist. Als tatbestandsmäßig wird es 
etwa angesehen, wenn der Tierhalter das Tier nicht ausreichend füttert 
oder tränkt, sodass dieses qualvoll verhungert oder verdurstet. Ebenso 
stellt es ein Unterlassungsdelikt nach § 2 iVm § 222 Abs 1 Z 1 zweiter Fall 
StGB dar, wenn der Tierhalter dem Tier keine zureichende Unterkunft 
zur Verfügung stellt oder anderweitig vernachlässigt bzw nicht ausrei-
chend pflegt und das Tier dadurch unnötige Qualen erleidet. Auch die 
Tötung durch Unterlassen eines Tieres kann Tierquälerei begründen, 
wenn der Tierhalter ein unheilbar krankes und schwer leidendes Tier 
nicht von seinen Schmerzen erlöst, indem er es tötet bzw die Tötung 
veranlasst. Als Garant gilt und somit eine Rechtspflicht zum Handeln 
iSd § 2 StGB hat idR der Tierhalter nach § 4 Z 1 TSchG.33

Wenngleich dazu – soweit ersichtlich – noch keine höchstgerichtli-
che Judikatur in Österreich vorliegt, stellt es mE auch dann eine Tier-
quälerei gemäß § 2 iVm § 222 Abs 1 Z 1 zweiter Fall StGB dar, wenn der 
Tierhalter sein Haustier trotz bestehendem Behandlungs- bzw Versor-
gungsbedarf durch einen Tierarzt nicht zu einem Tierarzt bringt und 
dadurch das Haustier unnötige Qualen erleidet.

29	 Philipp	in Höpfel / Ratz ( Hrsg ), Wiener Kommentar zum StGB 2 ( 2016 ) § 222 Rz 5.
30	 Hinterhofer	in Triffterer / Rosbaud / Hinterhofer ( Hrsg ), Salzburger Kommentar zum 

StGB ( 2002 ) § 222 Rz 9.
31	 Hinterhofer	in Triffterer / Rosbaud / Hinterhofer ( Hrsg ), Salzburger Kommentar zum 

StGB § 222 Rz 76.
32	 Philipp	in Höpfel / Ratz ( Hrsg ), WK 2 § 222 Rz 11 und 39.
33	 Gaisbauer,	Das österreichische Tierschutzrecht im Spiegel der Rechtsprechung, ÖJZ 

1986, 714 ( 714 ff ); die besondere Pflicht von Tierhaltern hervorhebend: ErläutRV 446 
BlgNR 22. GP 6;	 Hinterhofer	 in Triffterer / Rosbaud / Hinterhofer ( Hrsg ), Salzburger 
Kommentar zum StGB § 222 Rz 97 f;	Philipp	in Höpfel / Ratz ( Hrsg ), WK 2 § 222 Rz 42.
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Aus strafrechtlicher Sicht ist bei der Interessenabwägung, ob ein 
entgeltfortzahlungspflichtiger Dienstverhinderungsgrund gemäß § 8 
Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB vorliegt, aus der Sicht des Arbeit-
nehmers zu berücksichtigen, dass bei einem unterlassenen Tierarztbe-
such und damit einhergehenden unnötigen Qualen für das Tier uU das 
Delikt der Tierquälerei gemäß § 2 iVm § 222 Abs 1 Z 1 zweiter Fall StGB 
erfüllt wird, wofür eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren droht.

3.	 	Die	Interessenabwägung	anhand	verwaltungsrechtlicher	
Bestimmungen

Verwaltungsrechtlich sind Heim- und Haustiere durch das TSchG 34 ge-
schützt.35 Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang aber auch das 
TierärzteG zu beachten.

a.	 	Tierschutzgesetz

Nach § 1 TSchG ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der 
Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier 
als Mitgeschöpf das Ziel des TSchG.36 Die erläuternden Bemerkungen 
führen aus, dass das Wohlbefinden eines Tieres ua in der Abwesenheit 
von Schmerzen zum Ausdruck kommt.37

§ 5 TSchG regelt das Verbot der Tierquälerei, wobei es nach Abs 1 
leg cit verboten ist, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden 
oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. Eine 
Tierquälerei begeht nach § 5 Abs 2 Z 13 TSchG, wer die Unterbringung, 
Ernährung und Betreuung eines von ihm gehaltenen Tieres in ei-
ner Weise vernachlässigt oder gestaltet, dass für das Tier Schmerzen,  

34 Als Haustiere gelten gemäß § 4 Z 2 TSchG domestizierte Tiere der Gattungen Rind, 
Schwein, Schaf, Ziege und Pferd, jeweils mit Ausnahme exotischer Arten, sowie 
Großkamele, Kleinkamele, Wasserbüffel, Hauskaninchen, Haushunde, Hauskat-
zen, Hausgeflügel und domestizierte Fische. Als Heimtiere gelten gemäß § 4 Z 3 
TSchG Tiere, die als Gefährten oder aus Interesse am Tier im Haushalt gehalten 
werden, soweit es sich um Haustiere oder domestizierte Tiere der Ordnungen der 
Fleischfresser, Nagetiere, Hasenartige, Papageienvögel, Finkenvögel, Taubenvögel 
und der Klasse der Fische handelt.

35	 Helmich	in ABGB-ON 1.04 – Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 
§ 285 a Rz 3.

36	 Philipp	in Höpfel / Ratz ( Hrsg ), WK 2 § 222 Rz 8.
37 ErläutRV 446 BlgNR 22. GP 4 f.
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Leiden oder Schäden verbunden sind oder es in schwere Angst versetzt 
wird.38 Neben aktiven Handlungen von Personen können einem Tier 
auch durch Unterlassen von Betreuungsmaßnahmen ungerechtfertigt 
Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zugefügt werden, wo-
bei Täter einer Unterlassungshandlung nur der Tierhalter sein kann.39

Eine spezielle Hilfeleistungspflicht bzw einen besonderen Versor-
gungsauftrag für den Halter von kranken oder verletzten Tieren regelt 
§ 15 TSchG.40 § 15 Satz 1 TSchG lautet: 

»	Weist	 ein	Tier	Anzeichen	einer	Krankheit	oder	Verletzung	auf,	 so	
muss	 es	 unverzüglich	 ordnungsgemäß	 versorgt	 werden,	 erforderli-
chenfalls	unter	Heranziehung	eines	Tierarztes.	«

Nach § 15 Satz 1 TSchG muss ein Tier, wenn es Anzeichen einer Krank-
heit oder Verletzung aufweist, unverzüglich ordnungsgemäß versorgt 
werden. Beurteilungsmaßstab sind dabei veterinärmedizinische Stan-
dards, sodass in aller Regel ein Tierarzt aufzusuchen sein wird, um die 
ordnungsgemäße Versorgung sicherzustellen. Dies insb dann, wenn 
eine Intervention des Halters nicht erfolgversprechend, somit die Ver-
sorgung nicht sichergestellt ist.41 Aus § 15 TSchG ist abzuleiten, dass 
der Tierhalter bei einer ernsthaften Erkrankung eines Tieres verpflich-
tet ist, das Tier zu einem Tierarzt zu bringen, denn nur der Tierarzt 
ist mit seinen Fachkenntnissen auch unter Berücksichtigung des § 12 
Abs 1 TierärzteG befugt, eine Diagnose über die Krankheit und einen 
Heilungs- bzw Euthanasievorschlag zu erstellen.42 § 15 TSchG pönali-
siert die schlichte Unterlassung. Unterlässt es ein Halter, ein Tier, das 
Anzeichen einer Krankheit oder Verletzung aufweist, unverzüglich 
ordnungsgemäß iSd § 15 Satz 1 TSchG zu versorgen, und zieht dies 
Schmerzen, Leiden, Schäden, Angstzustände oder Qualen nach sich, 
ist das Verhalten nach § 5 TSchG oder § 222 StGB zu ahnden.43

38	 Philipp	in Höpfel / Ratz ( Hrsg ), WK 2 § 222 Rz 12.
39 ErläutRV 446 BlgNR 22. GP 8.
40	 Irresberger	/	Obenaus	/	Eberhard,	 Tierschutzgesetz ( 2005 ) § 15 Anm 1;	 Herbrüggen	/	

	Wessely,	Österreichisches Tierschutzrecht I 3 ( 2020 ) § 15 TSchG Rz 1.
41	 Herbrüggen	/	Wessely,	Österreichisches Tierschutzrecht I 3 § 15 TSchG Rz 4; ErläutRV 

446 BlgNR 22. GP 19.
42	 Ottensamer,	Ausgewählte Aspekte des österreichischen Tierschutzgesetzes ( Disser-

tation Wien 2006 ) 103 ff.
43	 Herbrüggen	/	Wessely, Österreichisches Tierschutzrecht I 3 § 15 TSchG Rz 5.
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Sanktioniert wird der Tierschutz nach dem TSchG grundsätzlich 
durch Verwaltungsstrafen. Nach § 38 Abs 1 Z 1 TSchG liegt bei der Ver-
wirklichung einer Tierquälerei nach § 5 TSchG eine Verwaltungsüber-
tretung vor, die mit einer Geldstrafe bis zu € 7.500,– bzw im Wieder-
holungsfall mit einer Geldstrafe bis zu € 15.000,– zu bestrafen ist. In 
schweren Fällen der Tierquälerei ist gemäß Abs 2 leg cit eine Strafe 
von mindestens € 2.000,– zu verhängen. Schließlich regelt Abs 3 leg 
cit eine Geldstrafe bis zu € 3.750,– bzw im Wiederholungsfall von bis 
zu € 7.500,–, wenn jemand ua gegen § 15 TSchG verstößt. Eine Verwal-
tungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in Abs 1 bis 3 leg cit be-
zeichnete Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet.44

Aus verwaltungsrechtlicher Sicht ist bei der Interessenabwägung, 
ob ein entgeltfortzahlungspflichtiger Dienstverhinderungsgrund ge-
mäß § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB vorliegt, aus der Sicht des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen, dass ein unterlassener Tierarztbe-
such eine Verletzung des besonderen Versorgungsauftrags gemäß § 15 
Satz 1 TSchG sowie eine Tierquälerei gemäß § 5 TSchG darstellen kann. 
Die Verletzung beider Bestimmungen begründet eine Verwaltungs-
übertretung, die mit Geldstrafen nach § 38 TSchG zu ahnden ist.

b.	 	Tierärztegesetz

In Anlehnung an das ÄrzteG wurde auch im Veterinärbereich ein Vor-
behalt im TierärzteG geschaffen, wonach bestimmte Tätigkeiten nur 
von Tierärzten ausgeübt werden dürfen.45 Die dem Tierarzt vorbehal-
tenen Tätigkeiten sind in § 12 Abs 1 TierärzteG aufgezählt. Hervorzu-
heben ist, dass nach § 12 Abs 1 Z 4 TierärzteG die Impfung, Injektion, 
Transfusion, Infusion, Instillation und Blutabnahme bei Tieren nur 
von Tierärzten ausgeübt werden dürfen.46 Darüber hinaus gelten nach 
§ 12 Abs 1 TierärzteG auch folgende Tätigkeiten als dem Tierarzt vorbe-
haltene Tätigkeiten:

44 Vgl zur Strafbarkeit bei Verstößen gegen § 5 TSchG	Randl,	Ausbildung und Einsatz 
von Diensthunden im Lichte von § 5 TSchG – Was ändert sich durch die TSchG-
Novelle BGBl I 61 / 2017 ?, TiRuP 2017 / A, 25 ( 31 ).

45	 Kallab,	Abgrenzung zwischen ( tier ) ärztlichen und nicht ( tier ) ärztlichen Tätigkei-
ten, RdM 2011, 139 ( 139 ).

46	 Kallab,	RdM 2011, 139 ( 139 );	Helmich	in ABGB-ON 1.04 – Kommentar zum Allgemei-
nen bürgerlichen Gesetzbuch § 285 a Rz 1.
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 ▷ Untersuchung und Behandlung von Tieren ( Z 1 );
 ▷ Vorbeugungsmaßnahmen medizinischer Art gegen Erkrankungen 

von Tieren ( Z 2 );
 ▷ operative Eingriffe an Tieren ( Z 3 );
 ▷ Verordnung und Verschreibung von Arzneimitteln für Tiere ( Z 5 );
 ▷ Schlachttier- und Fleischuntersuchung ( Z 6 );
 ▷ Ausstellung von tierärztlichen Zeugnissen und Gutachten ( Z 7 ) sowie
 ▷ künstliche Besamung von Haustieren ( Z 8 ).

In Abs 2 leg cit wird festgehalten, dass Tätigkeiten des Tierhalters 
und seiner Hausgenossen an seinem Tier und für sein Tier dann er-
laubt sind, wenn es sich um Tätigkeiten handelt, welche für die übli-
che Tierhaltung und Tierpflege notwendig sind.47 Als Tätigkeiten des 
Tierhalters, die für die übliche Tierhaltung und Tierpflege notwendig 
sind, gelten die künstliche Besamung von Haustieren durch den hie-
für ausgebildeten Tierhalter, die normale manuelle Geburtshilfe, die 
Klauenpflege, das Einziehen von Nasenringen und das Kastrieren von 
Ferkeln; keinesfalls aber gehört hiezu die Anwendung von rezeptpflich-
tigen Heilmitteln ohne tierärztliche Anordnung.48

Übt ein Arbeitnehmer eine dem Tierarzt gemäß § 12 Abs 1 Tierärz-
teG vorbehaltene Tätigkeit aus, ohne nach einer gesetzlichen Vorschrift 
dazu ermächtigt zu sein ( tierärztliche Kurpfuscherei ), begeht er gemäß 
§ 68 Z 4 TierärzteG eine Verwaltungsübertretung und ist von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu € 4.360,– zu 
bestrafen, es sei denn, die Tat stellt überhaupt eine in die Zuständig-
keit der Gerichte fallende strafbare Handlung dar.

Aus verwaltungsrechtlicher Sicht ist bei der Interessenabwägung, 
ob ein entgeltfortzahlungspflichtiger Dienstverhinderungsgrund ge-
mäß § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB vorliegt, aus der Sicht 
des Arbeitnehmers zusätzlich zu den Bestimmungen und Sanktionen 
des TSchG zu berücksichtigen, dass gewisse Tätigkeiten für das Tier 
und am Tier gemäß § 12 Abs 1 TierärzteG ausschließlich vom Tierarzt 
durchgeführt werden dürfen. Eine eigenmächtige Tätigkeit für das Tier 
und am Tier durch den Arbeitnehmer verstößt gegen § 12 Abs 1 Tierärz-
teG und begründet eine Verwaltungsübertretung, die gemäß § 68 Tier-
ärzteG mit Geldstrafen zu ahnden ist.

47 ErläutRV 1158 BlgNR 13. GP 17.
48 AB 1372 BlgNR 13. GP 2.
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E.� �Zwischenfazit

Als Zwischenfazit ist somit festzuhalten, dass bei der Interessenabwä-
gung, ob ein Tierarztbesuch als Dienstverhinderungsgrund gilt, die 
Einhaltung straf- und verwaltungsrechtlicher Normen zu berücksichti-
gen ist. Hat der Arbeitnehmer ein Haustier und ist dieses erkrankt, hat 
er gemäß § 15 Satz 1 TSchG idR die Verpflichtung, das Tier zum Tierarzt 
zu bringen. Macht er dies nicht, begeht er eine Verwaltungsübertre-
tung gemäß § 38 TSchG. Erleidet das Tier durch einen unterlassenen 
Tierarztbesuch gar unnötige Qualen, wird zudem § 5 TSchG verletzt. 
Die Verletzung von § 5 TSchG begründet ebenso eine mit Geldstrafen 
zu ahndende Verwaltungsübertretung. Darüber hinaus kann ein un-
terlassener Tierarztbesuch sogar das Delikt der gerichtlich strafbaren 
Tierquälerei erfüllen. Eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren steht ge-
mäß § 222 StGB im Raum.

Unter dem Strich hat der Arbeitnehmer somit die Wahl, das kranke 
Tier zum Tierarzt zu bringen, für dessen Wohl zu sorgen und keine Geld- 
und / oder Haftstrafe zu kassieren, indem er sich auf einen Dienstverhin-
derungsgrund beruft und der Arbeit fern bleibt, oder das kranke Tier 
nicht zum Tierarzt zu bringen, nicht für dessen Wohl zu sorgen und dafür 
eine Geld- und / oder Haftstrafe zu kassieren, indem er sich nicht auf einen 
Dienstverhinderungsgrund beruft und zur Arbeit erscheint. Es liegt wohl 
auf der Hand, dass eine Interessenabwägung zu Gunsten des Arbeitneh-
mers und somit zu Gunsten eines Dienstverhinderungsgrundes ausfällt.

Im Ergebnis handelt es sich aufgrund der den Tierhalter zahlreich 
treffenden Verpflichtungen 49 beim Tierarztbesuch mit einem erkrank-
ten Tier um einen faktischen, rechtlichen, aber auch um einen aus 
sittlichen Gründen gebotenen Dienstverhinderungsgrund gemäß § 8 
Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB. Auch ein Tierarztbesuch mit ei-
nem gesunden Tier kann einen Dienstverhinderungsgrund erfüllen. 
Dies wird stets dann der Fall sein, wenn das Tier eine Behandlung be-
nötigt, die dem Tierarzt vorbehalten ist, zB eine notwendige Impfung 
gemäß § 12 Abs 1 Z 4 TierärzteG.

Ist aufgrund von Beschwerden des Haustiers oder aufgrund des Tier-
ärztevorbehalts ein Tierarztbesuch erforderlich, muss der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer unter Entgeltfortzahlung von der Arbeit freistellen.

49	 Gerhartl,	ecolex 2011, 346 ( 348 ).
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F.� �Anspruchswerber

Für die Frage, wer sich als Arbeitnehmer auf einen Dienstverhinde-
rungsgrund gemäß § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB berufen 
kann, ist der Tierhalterbegriff maßgeblich. Gemäß § 4 Z 1 TSchG ist 
Halter jene Person, die ständig oder vorübergehend für ein Tier verant-
wortlich ist oder ein Tier in ihrer Obhut hat.

Halter ist demnach jene ( natürliche oder juristische ) Person, die 
ständig oder vorübergehend für ein Tier verantwortlich ist und ein Tier 
in ihrer Obhut hat. Die Haltereigenschaft kann auch auf mehrere Per-
sonen zutreffen.50 In diesem Fall treffen die Tierhalterpflichten jeden 
einzelnen » Mittierhalter «.51

Auf die Eigentumsverhältnisse an den Tieren sowie auf die sachen-
rechtliche Zuordnung der Tiere kommt es nicht an.52 Vielmehr kann 
sich jeder Arbeitnehmer auf einen Dienstverhinderungsgrund für den 
notwendigen Tierarztbesuch berufen, der als Halter gilt, weil er eine 
Nahebeziehung zum Tier selbst hat, die in einem Verhältnis der Ver-
antwortlichkeit für das Tier oder Versorgung des Tieres ihren Ausdruck 
findet. Diese spezifische Nahebeziehung kann etwa aus Füttern, Aus-
misten, Ausführen oder Ähnlichem bestehen; sie muss jedenfalls zum 
Tier selbst gegeben sein.53

Somit gilt derjenige Arbeitnehmer als anspruchsberechtigt, der – 
wenn auch nur vorübergehend – die Tiere versorgt und für sie verant-
wortlich ist. Der Arbeitgeber kann sich hingegen nicht darauf berufen, 
dass ein Arbeitnehmer nicht Eigentümer oder Besitzer eines Tieres ist.

G.� �Ohne�Verschulden

Sowohl nach § 8 Abs 3 AngG als auch nach § 1154 b Abs 5 ABGB wird 
ein entgeltfortzahlungspflichtiger Dienstverhinderungsgrund ausge-
schlossen, wenn dem Arbeitnehmer ein Verschulden ( nach hA schadet  

50 ErläutRV 446 BlgNR 22. GP 6.
51 LVwG Niederösterreich 11.  07.  2017, LVwG-S-1021 / 001-2017; LVwG Niederösterreich 

16.  07.  2019, LVwG-S-60 / 001-2019.
52 VwGH 21.  09.  2012, 2012 / 02 / 0132; LVwG Niederösterreich 26.  04.  2017, LVwG-S-811 / 001-

2017.
53 VwGH 27.  4.  2012, 2011 / 02 / 0283; 21.  09.  2012, 2012 / 02 / 0132; LVwG Stmk, LVwG 30.6-

3315 / 2014-11.
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bereits leichte Fahrlässigkeit ) anzulasten ist. Als Begründung dafür 
wird herangezogen, dass beide Bestimmungen die Wendung »	ohne	
sein	Verschulden	«	enthält.54 Dem Gesetz nach hat der Arbeitnehmer An-
spruch auf das Entgelt, wenn er ohne sein Verschulden durch andere 
wichtige, seine Person betreffende Gründe während einer verhältnis-
mäßig kurzen Zeit an der Dienstleistung verhindert ist.55

Selbstverständlich kann dem Arbeitnehmer nicht bereits die Tier-
haltereigenschaft per se als Verschulden angelastet werden. Im Rah-
men der bestehenden Gesetze und Vorschriften steht es nämlich je-
der Person frei, ein Haustier zu halten. Der Arbeitnehmer wird aber 
im Rahmen des Dienstverhinderungsrechts dazu angehalten, den 
Tierarztbesuch nicht schuldhaft herbeizuführen und alles zu unter-
nehmen, um seiner Arbeitspflicht möglichst nachzukommen. Darun-
ter fällt etwa die Verpflichtung des Arbeitnehmers, Termine außerhalb 
der Arbeitszeit wahrzunehmen oder sich um eine Vertretung zur Wahr-
nehmung des Termins zu kümmern.56

Der Arbeitnehmer wird insb bei planbaren Tierarztterminen, zB für 
eine Impfung der Katze oder des Hundes, versuchen müssen, diesen 
tunlichst außerhalb der Arbeitszeit zu absolvieren. Decken sich aber 
die Arbeitszeiten des Arbeitnehmers mit den Öffnungszeiten der Tier-
arztpraxis, in der die Impfung stattfinden soll, wird die Wahrnehmung 
des Tierarzttermins außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich sein. Der 
Arbeitnehmer wird in diesem Fall berechtigt sein, auch den planbaren 
Tierarzttermin während seiner Arbeitszeit wahrzunehmen. Ein Dispo-
sitionsverschulden kann dem Arbeitnehmer nicht angelastet werden.

Ebenso wird ein Tierarzttermin während der Arbeitszeit ohne Ver-
schulden des Arbeitnehmers vorliegen, wenn der Tierarzt dem Arbeit-
nehmer einen Untersuchungs- oder Behandlungstermin während der 
betriebsüblichen Arbeitszeit gibt und der Arbeitnehmer keine Möglich-
keit hat, auf die ( tierärztliche ) Termingestaltung Einfluss zu nehmen.57

Ähnlich, wie es einem Arbeitnehmer nach dem Grundsatz der 
freien Arztwahl freisteht, den Arzt seines Vertrauens aufzusuchen, hat 
er auch die Möglichkeit, den Tierarzt seines Vertrauens aufzusuchen. 

54	 Drs	in ZellKomm I 3 § 8 AngG Rz 147 ff;	Mathy	/	Naderhirn	in Kozak ( Hrsg ), ABGB und 
Arbeitsrecht § 1154 b ABGB Rz 41.

55	 Lindmayr,	Entgelt ohne Arbeit Rz 269.
56	 Lindmayr,	Entgelt ohne Arbeit Rz 269;	Mathy	/	Naderhirn in Kozak ( Hrsg ), ABGB und 

Arbeitsrecht § 1154 b ABGB Rz 40.
57	 Petrovic,	Entgeltfortzahlung bei Arztbesuch, RdW 1984, 281 ( 281 ).
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Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitge-
bers einen bestimmten Tierarzt aufzusuchen,58 nur weil dieser groß-
zügigere Öffnungszeiten hat. Es spricht in diesem Zusammenhang mE 
Vieles für eine sog » freie Tierarztwahl «.

Dass der Arbeitnehmer den Tierarzttermin tunlichst außerhalb der 
Arbeitszeit wahrnehmen soll, kommt natürlich dann nicht zum Tragen, 
wenn der Arbeitnehmer keinen Einfluss auf den Tierarztbesuch hat. 
Unvorhersehbare und / oder unaufschiebbare Tierarztbesuche, zB we-
gen einer dringenden Operation etc, müssen dementsprechend nicht 
tunlichst außerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden, da an-
sonsten das Tierwohl gefährdet wäre. Unvorhersehbare und / oder un-
aufschiebbare Tierarztbesuche gelten somit als unverschuldete Dienst-
verhinderungsgründe.

Für den Arbeitnehmer ist des Weiteren zu prüfen, ob der Tierarzt-
termin durch eine andere Person wahrgenommen werden, er sich also 
vertreten lassen kann. Trifft die Haltereigenschaft auf mehrere Perso-
nen zu und hätte der Tierarzttermin auch durch den nicht berufstäti-
gen zweiten Mittierhalter wahrgenommen werden können, kann der 
Arbeitgeber durchaus mit einem Dispositionsverschulden argumentie-
ren. Abhängig vom Gesundheitszustand des Tieres ist aber uU keine 
Vertretungsmöglichkeit gegeben, zB wenn sich die erkrankte Katze nur 
vom berufstätigen Tierhalter zum Tierarzt transportieren lässt. Eine 
Vertretung durch einen Nichthalter scheidet mE ohnehin aus. 

Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, zur Vermeidung einer 
Dienstverhinderung die Arbeitszeit umzugestalten, etwa durch Inan-
spruchnahme von Zeitausgleich oder durch einen Schichtwechsel.59 
Tritt bei gleitender Arbeitszeit ein Tierarztbesuch ein, gilt nicht nur die 
während der Kernzeit, sondern auch die während der fiktiven Norma-
larbeitszeit versäumte Zeit als Arbeitszeit.60 Unter fiktiver Normalar-
beitszeit versteht man jene Arbeitszeit, die in der Gleitzeitvereinbarung 
festgelegt ist und im Betrieb wohl ohne Gleitzeit gelten würde.61

58 Vgl zum Thema der freien Arztwahl:	Drs	in ZellKomm I 3 § 8 AngG Rz 73.
59 OLG Linz 09.  06.  2011, 11 Ra 40 / 11y, ARD 6166 / 2/2011.
60 OGH 26.  02.  2004, 8 Ob A 71  /  03 d, Arb 12.412;	 Klein	 in Gasteiger / Heilegger / Klein 

( Hrsg ), Arbeitszeitgesetz 6 ( 2020 ) §§ 3 bis 4 c Rz 58.
61	 Mathy	/	Naderhirn	in Kozak ( Hrsg ), ABGB und Arbeitsrecht § 1154 b ABGB Rz 42.
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H.� �Dauer�der�Entgeltfortzahlung

Hinsichtlich der Anspruchsdauer auf Entgeltfortzahlung bei einer 
Dienstverhinderung gehen sowohl § 8 Abs 3 AngG als auch § 1154 b 
Abs 5 ABGB von »	einer	verhältnismäßig	kurzen	Zeit	«	aus. Eine absolute 
zeitliche Obergrenze wird jedoch weder im AngG 62 noch im ABGB vor-
gegeben.63 Die hM 64 geht von einer Frist von einer Woche pro Anlassfall 
als Richtschnur für die Dauer der Entgeltfortzahlung aus. Ein Über-
schreiten der einwöchigen Grenze in besonders berücksichtigungs-
würdigen Fällen ist jedoch möglich.

Für die Dauer des gerechtfertigten Tierarztbesuches richtet sich 
das dem Arbeitnehmer gebührende Entgelt nach dem Ausfallsprinzip. 
Der Arbeitnehmer ist daher finanziell so zu stellen, als ob er gearbeitet 
hätte.65

I.� �Mitteilungs-�und�Nachweispflicht

Wenngleich weder § 8 Abs 3 AngG noch § 1154 b Abs 5 ABGB eine de-
zidierte Mitteilungspflicht hinsichtlich des Dienstverhinderungs-
grundes vorsehen, wird aus der Treuepflicht abgeleitet, dass der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Dienstverhinderungsgrund un-
verzüglich mitzuteilen hat.66 Dies hat mE auch für den Tierarztbesuch  
zu gelten.

Weder aus § 8 Abs 3 AngG noch aus § 1154 b Abs 5 ABGB ist eine dezi-
dierte Pflicht des Arbeitnehmers abzuleiten, dem Arbeitgeber den Tier-
arztbesuch nachzuweisen. Die hL 67 bejaht jedoch in Hinblick auf die 
Treuepflicht und in Analogie zur Nachweispflicht beim Krankenstand 
gemäß § 8 Abs 8 AngG auch eine Nachweispflicht des Arbeitnehmers 

62	 Melzer-Azodanloo	in Löschnigg ( Hrsg ), AngG I 10 § 8 Rz 218.
63	 Mathy	/	Naderhirn	in Kozak ( Hrsg ), ABGB und Arbeitsrecht § 1154 b ABGB Rz 43.
64	 Drs,	Arbeiter und Angestellte 158;	Lindmayr,	Entgelt ohne Arbeit Rz 274;	Drs	in Zell-

Komm I 3 § 8 AngG Rz 156;	Mathy	/	Naderhirn	 in Kozak ( Hrsg ), ABGB und Arbeits-
recht § 1154 b ABGB Rz 43.

65	 Lindmayr,	Entgelt ohne Arbeit Rz 276.
66	 Holzer	 in Marhold / Burgstaller / Preyer ( Hrsg ), AngG ( 2013 ) § 8 Rz 59;	 Drs	 in Zell-

Komm I 3 § 8 AngG Rz 150;	Mathy	/	Naderhirn	 in Kozak ( Hrsg ), ABGB und Arbeits-
recht § 1154 b ABGB Rz 47.

67	 Holzer	in Marhold / Burgstaller / Preyer ( Hrsg ), AngG § 8 Rz 59;	Drs	in ZellKomm I 3 
§ 8 AngG Rz 73.
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beim Dienstverhinderungsgrund; dies jedoch nur auf Verlangen des 
Arbeitgebers. Wenn dies möglich ist, sollte daher dem Arbeitgeber si-
cherheitshalber eine Bestätigung über den Dienstverhinderungsgrund 
vorgelegt werden.68

Für die Art des Nachweises besteht grundsätzlich Wahlfreiheit des 
Arbeitnehmers.69 Der Nachweis könnte zB durch eine tierärztliche Be-
stätigung über die Dauer der Anwesenheit in der Tierarztpraxis erfol-
gen. Darüber hinaus kommen aber auch andere Nachweise, wie zB Ein-
tragungen im Impfpass, tierärztliche Zeugnisse und Gutachten gemäß 
§ 12 Abs 1 Z 7 TierärzteG, aber auch ein Zeugenbeweis in Frage. Ver-
langt der Arbeitgeber einen bestimmten Nachweis, hat er die dafür an-
fallenden Kosten gemäß § 1014 ABGB dem Arbeitnehmer zu ersetzen. 
Dies ist zB dann der Fall, wenn der Tierarzt für die Zeitbestätigung ein 
bestimmtes Entgelt verlangt.

IV.� �Zusammenfassung
 ▷ Im Arbeitsalltag stellt sich regelmäßig die Frage, ob der Tierarztbe-

such mit dem Haustier für Angestellte und Arbeiter als Dienstver-
hinderungsgrund gilt oder nicht.

 ▷ § 8 Abs 3 AngG und § 1154 b Abs 5 ABGB regeln für Angestellte bzw 
für Arbeiter generalklauselartig, dass ein Anspruch auf das Entgelt 
besteht, wenn man durch andere wichtige, seine Person betref-
fende Gründe, ohne sein Verschulden, während einer verhältnis-
mäßig kurzen Zeit an der Dienstleistung verhindert ist.

 ▷ Der Tierarztbesuch ist weder in § 8 Abs 3 AngG noch in § 1154 b 
Abs 5 ABGB sowie in den in Österreich in Geltung stehenden Kol-
lektivverträgen explizit als Dienstverhinderungsgrund genannt.

 ▷ Der Tierarztbesuch kann aber ungeachtet dessen als Dienstverhin-
derungsgrund gewertet werden, wenn er im Rahmen einer Interes-
senabwägung als eine der Dienstpflicht vorgehende höherwertige 
Verpflichtung des Arbeitnehmers qualifiziert wird.

 ▷ Als persönliche Interessen des Arbeitnehmers sind vor allem straf- 
und verwaltungsrechtliche Ge- und Verbote zur Wahrung des Tier-

68	 Mathy	/	Naderhirn	in Kozak ( Hrsg ), ABGB und Arbeitsrecht § 1154 b ABGB Rz 50.
69 OGH 13.  03.  1979, 4 Ob 16  /  79.
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wohls und etwaige Konsequenzen bei Nichtbeachtung dieser zu be-
rücksichtigen.

 ▷ Aus strafrechtlicher Sicht ist bei der Interessenabwägung, ob ein 
entgeltfortzahlungspflichtiger Dienstverhinderungsgrund gemäß 
§ 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB vorliegt, aus der Sicht des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen, dass bei einem unterlassenen 
Tierarztbesuch und damit einhergehenden unnötigen Qualen für 
das Tier uU das Delikt der Tierquälerei gemäß § 2 iVm § 222 Abs 1 
Z 1 zweiter Fall StGB erfüllt wird, wofür eine Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren droht.

 ▷ Aus verwaltungsrechtlicher Sicht ist bei der Interessenabwägung, 
ob ein entgeltfortzahlungspflichtiger Dienstverhinderungsgrund 
gemäß § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB vorliegt, aus der 
Sicht des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, dass ein unterlasse-
ner Tierarztbesuch eine Verletzung des besonderen Versorgungs-
auftrags gemäß § 15 Satz 1 TSchG sowie eine Tierquälerei gemäß 
§ 5 TSchG darstellen kann. Die Verletzung beider Bestimmungen 
begründet eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafen nach 
§ 38 TSchG zu ahnden ist.

 ▷ Aus verwaltungsrechtlicher Sicht ist bei der Interessenabwägung, 
ob ein entgeltfortzahlungspflichtiger Dienstverhinderungsgrund 
gemäß § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB vorliegt, aus der 
Sicht des Arbeitnehmers zusätzlich zu den Bestimmungen und 
Sanktionen des TSchG zu berücksichtigen, dass gewisse Tätigkei-
ten für das Tier und am Tier gemäß § 12 Abs 1 TierärzteG ausschließ-
lich vom Tierarzt durchgeführt werden dürfen. Eine eigenmäch-
tige Tätigkeit für das Tier und am Tier durch den Arbeitnehmer 
verstößt gegen § 12 Abs 1 TierärzteG und begründet eine Verwal-
tungsübertretung, die gemäß § 68 TierärzteG mit Geldstrafen zu  
ahnden ist.

 ▷ Im Ergebnis handelt es sich aufgrund der den Tierhalter zahlreich 
treffenden Verpflichtungen beim Tierarztbesuch mit einem er-
krankten Tier um einen faktischen, rechtlichen, aber auch um ei-
nen aus sittlichen Gründen gebotenen Dienstverhinderungsgrund 
gemäß § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b Abs 5 ABGB. Auch ein Tierarzt-
besuch mit einem gesunden Tier kann einen Dienstverhinderungs-
grund erfüllen. Dies wird stets dann der Fall sein, wenn das Tier 
eine Behandlung benötigt, die dem Tierarzt vorbehalten ist, zB 
eine notwendige Impfung gemäß § 12 Abs 1 Z 4 TierärzteG.
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 ▷ Auf einen Dienstverhinderungsgrund für den notwendigen Tier-
arztbesuch kann sich jeder Arbeitnehmer berufen, der als Halter 
gemäß § 4 Z 1 TSchG gilt.

 ▷ Der Arbeitnehmer ist dazu angehalten, den Tierarztbesuch nicht 
schuldhaft herbeizuführen und alles zu unternehmen, um seiner 
Arbeitspflicht möglichst nachzukommen. Darunter fällt etwa die 
Verpflichtung des Arbeitnehmers, nach Möglichkeit Tierarztter-
mine außerhalb der Arbeitszeit wahrzunehmen ( dies gilt nicht für 
unvorhersehbare und / oder unaufschiebbare Termine ) oder sich 
um eine Vertretung zur Wahrnehmung des Termins zu kümmern.

 ▷ Der Arbeitnehmer erhält im Falle eines notwendigen Tierarztbesu-
ches für eine verhältnismäßig kurze Zeit das Entgelt iSd Ausfalls-
prinzips fortgezahlt. Als verhältnismäßig kurze Zeit wird nach der 
hM die Dauer von einer Woche pro Anlassfall angesehen.

 ▷ Aus § 8 Abs 3 AngG sowie § 1154 b Abs 5 ABGB ergeben sich keine 
Mitteilungs- und Nachweispflichten des Arbeitnehmers über den 
Tierarztbesuch. Aufgrund der Treuepflicht ist es jedoch ratsam, 
den Tierarztbesuch beim Arbeitgeber zu melden und bei entspre-
chendem Verlangen einen Nachweis zu erbringen.
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